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Neubau eines EDEKA-Marktes im Bereich Jungfernstieg, Niedernstraße, 
Herbergstrasse in 24589 Nortorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Gerdes, 
 
immer mehr Menschen möchten sich ihre Eigenständigkeit bis ins hohe Alter erhalten. Damit 
haben sich auch Einkaufsbedürfnisse erheblich geändert. 
Das stellt uns als Seniorenrat der Stadt Nortorf vor ständig neue Aufgaben – eine der 
wichtigsten besteht darin, uns auch in diesem Bereich für die Belange der älteren 
MitbürgerInnen einzusetzen. 
 
Aus vielen Gesprächen und selbst gemachten Erfahrungen haben wir einen Vorschlagskatalog 
zusammengestellt, den ich im Anhang beifüge.. 
 
Bezugnehmend auf unsere Gespräche am Rande der Sitzungen des Bauausschusses der Stadt 
Nortorf am 15. Oktober  und 18. Dezember 2012 bitte ich Sie, unsere Vorstellungen 
hinsichtlich des Ausstattung des Marktes laut beigefügter Aufstellung zu berücksichtigen. 
 
 
Gerne sind wir auch zu einem Gespräch mit Ihnen bereit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Seniorenrat der Stadt Nortorf 
Jutta Kock 
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Neubau eines EDEKA-Marktes im Bereich Jungfernstieg, Niedernstraße, 
Herbergstrasse in 24589 Nortorf 
 
Vorschläge: 
 
Im Gebäude  
Räumlichkeiten für Kundentoiletten einplanen, 
u.a. Behindertentoilette mit Platz für Wickeltisch 
 
Außerhalb der Gebäude 
1. Behindertenparkplätze im Eingangesbereich und aus Sicherheitsgründen 

auf der Seite des Einganges des Marktes, d.h. außerhalb  der 
Verkehrszone,  

2. Mutter (Großeltern) und Kindparkplätze, siehe 1. 
3. für fußläufige Kunden gesicherte Zugänge zu den einzelnen Märkten 

(Bürgersteige), 
4. Außenwerbung nicht zu grell und nicht in Augenhöhe der Kraftfahrer, 

damit diese abends nicht im Kreuzungsbereich Bürgersteig/Fahrbahn 
geblendet sind, sondern die Fußgänger im Dunklen erkennen können, 

5. Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf dem Parkplatz (gilt StVO?) 
6. Stellflächen für Verkaufswagen vorsehen zur Vermeidung, dass diese die 

Behindertenplätze für sich nutzen oder blockieren, 
7.  Platz für mindestens 1 Taxi in Eingangsnähe. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


